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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1989 von der Juristi-
schen Fakultät der Universität Tübingen als Dissertation angenommen. Für 
die Publikation wurde sie z.T. überarbeitet. 

Prof.  Dr. Wolfgang Graf Vitzthum regte die Wahl des Themas an und 
förderte  engagiert den Entstehungsprozeß der Arbeit. Die Ergebnisse der 
Untersuchung spiegeln gemeinsame Diskussionen wider, die im Rahmen 
von Vorarbeiten für Publikationen zu öffentlich-rechtlichen  Fragen der 
Gentechnik geführt  wurden. Zudem ließ er mir im Rahmen der Lehrstuhl-
arbeit den notwendigen Freiraum zur Fertigstellung der Arbeit. Ihm gilt 
deshalb mein besonderer Dank. Zu danken habe ich ihm aber auch in 
seiner Eigenschaft als Herausgeber der Tübinger Schriften zum Staats- und 
Verwaltungsrecht für die ehrenvolle Aufnahme der Arbeit in diese Reihe. 

Prof.  Dr. Günter Püttner bin ich für die Übernahme und rasche Erstel-
lung des Zweitgutachtens sehr verbunden. Ihm verdanke ich auch wertvolle 
Anregungen für die Überarbeitung der Arbeit. Prof.  Dr. Eberhard Klingen-
berg eröffnete  mir in seinem rechtsphilosophischen Kolloquium und vielen 
Gesprächen einen Zugang zur Rechtsphilosophie und legte damit Grundla-
gen für diese Arbeit. Ihm schulde ich Dank für alle Förderung. 

Meinem Kollegen Dr. Claus Dieter Classen bin ich für die Lektüre der 
Arbeit und seine weiterführende,  konstruktive Kritik zu Dank verpflichtet. 
Zu danken habe ich auch dem Diskussionskreis der Tübinger Kollegen, 
insbesondere Dr. Wolfgang März, sowie dem Freiburger Kollegen Dr. Jörg 
Spickerkötter für die kontroverse Diskussion meiner Thesen. Bei meinem 
Ehemann Dr. Bernd Steinacher fand ich stets Ermutigung und Gesprächs-
bereitschaft. 

Tübingen, im Januar 1990 Tatjana  Geddert-Steinacher 




